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Allgemeine Einkaufsbedingungen - AEB - Stand: 08/2023 Rev.1 
der 

Siegthaler GmbH, Siegtalstraße 32-34, D-57080 Siegen (Deutschland) 
 
 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen 

abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos 
annehmen oder diese bezahlen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, 
sollen in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt werden. Ausreichend ist die Übermittlung per E-Mail. 

(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 1 BGB. 
(4) Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Lieferungen und Leistungen an uns bis zur Geltung 

neuer Einkaufsbedingungen. 
 
§ 2 Angebot – Vertragsschluss 
(1) Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, durch eine schriftliche 

Auftragsbestätigung oder durch Rücksendung einer mit Firmenstempel, Unterschrift und Datum versehenen 
Zweitschrift der Bestellung als Auftragsbestätigung anzunehmen. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht 
werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der 
Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt 
ergänzend die Regelung von § 9 Abs. (5). 

(3) Bemusterungen, Kostenvoranschläge und Angebote des Lieferanten sind für uns kostenlos, es sei denn es wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart.  

 
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen – Rechnungen - Zeugnisse 
(1) Vereinbarte Preise verstehen sich ausschließlich der gesetzlich festgelegten MwSt. 
(2) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist als Festpreis bindend. Die Preise verstehen sich, sofern keine 

besonderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen sind, DAP Lieferadresse (INCOTERMS 2020), einschließlich 
Verpackung und sonstiger Fracht- Zoll- und Demurragekosten ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer 
Vereinbarung. 

(3) Rechnungen sind uns in doppelter Ausführung bei Versand der Ware, jedoch getrennt von dieser, zuzusenden. 
Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung – die dort 
ausgewiesene Bestellnummer, das Datum der Bestellung, Lieferscheinnummer, das Ursprungsland sowie ggf. die 
Zolltarifnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant 
verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat. Material- sowie 
Abnahmeprüfzeugnisse sind Bestandteil der vollständigen Lieferung; das Vorliegen dieser ist daher Vorraussetzung 
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zur Bearbeitung der Rechnung. 
(4) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab 

Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3% Skonto, innerhalb von 30 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 60 Tagen 
nach Rechnungserhalt netto. Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Lieferung oder Leistung vollständig erbracht und 
die ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung eingegangen ist. 

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. 
(6) Die Abtretung von Forderungen des Lieferanten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Bestellers. Ziffer 9 dieser 

Bedingung und § 354a HGB bleiben unberührt. Zur Aufrechnung mit Gegenforderungen ist der Lieferant nur 
berechtigt soweit die Gegenforderung von uns anerkannt oder sie rechtskräftig festgestellt wurde. 

 
§ 4 Lieferzeit 
(1) Die in der Bestellung angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind bindend. 
(2) Erkennt der Lieferant, dass die vereinbarten Termine aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten werden können, 

so hat er uns dies unserem Einkauf unverzüglich unter Angabe der Gründe und der Dauer der Verzögerung 
schriftlich mitzuteilen. 

(3) Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 1 % des Lieferwertes 
pro vollendeter Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 10 % des Gesamtauftragswertes. Weitergehende 
gesetzliche Ansprüche (Rücktritt und Schadenersatz statt der Leistung) bleiben vorbehalten. Verlangen wir 
Schadensersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, uns nachzuweisen, dass infolge des Verzuges gar kein oder 
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. 

 
§ 5 Gefahrenübergang – Dokumente – Mengen 
(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, geliefert verzollt entsprechend DAP (INOCOTERMS 

2010) an den in der Bestellung ausgewiesenen Lieferort zu erfolgen. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestell- und Identnummer 

anzugeben; unterlässt er dies, so sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von uns zu 
vertreten. Wir behalten uns vor, bei Nichtbeachtung von unserem Recht der Annahmeverweigerung Gebrauch zu 
machen und Ihnen alle daraus entstehenden Kosten zu belasten. 

(3) Wir übernehmen nur die von uns bestellten Mengen oder Stückzahlen. Über- und Unterlieferungen sind nur nach 
getroffener Absprache mit uns zulässig. Wir behalten uns vor, im Falle von Mehrlieferungen, die zu viel gelieferte 
Ware auf Kosten und Gefahr des Lieferanten zurückzusenden. 

(4) Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, soweit nicht die Zeichnungsgewichte herangezogen werden, die von uns 
bei der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend. Dem Lieferanten obliegt es, einen gegenteiligen 
Nachweis zu führen. 

 
§ 6 Gewärleistung – REACH-Verordnung 
(1) Der Vertragspartner haftet im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung für etwaige Mängel. 
(2) Werden wir wegen Verletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften oder aufgrund in- oder ausländischer 

gesetzlicher Produkthaftungsbestimmungen wegen einer Fehlerhaftigkeit unseres Produktes in Anspruch 
genommen, die auf ein Erzeugnis des Lieferanten zurückzuführen ist, dann sind wir berechtigt, von dem Lieferanten 
Ersatz dieses Schadens zu verlangen, insoweit als er durch seine Produkte bedingt ist. 

(3) Bei seinen Lieferungen hält der Vertragspartner die jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen der Europäischen 
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Union und der Bundesrepublik Deutschland, z.B. die REACH-Verordnung (Verordnung EG Nr. 1907/2006), ein. Der 
Vertragspartner wird uns über relevante, durch gesetzliche Regelungen, insbesondere durch die REACH-Verordnung, 
verursachte Veränderungen der Ware, ihrer Lieferfähigkeit, Verwendungsmöglichkeit oder Qualität unverzüglich 
informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit uns abstimmen. Entsprechendes gilt, sobald und soweit der 
Vertragspartner erkennt oder nach dem Maßstab einfacher Fahrlässigkeit hätte erkennen müssen, dass es zu 
solchen Veränderungen kommen könnte. Eine Verpflichtung des Käufers (nachgeschalteter Anwender) bzgl. der 
gelieferten Ware seinerseits eine (Vor-)Registrierung vorzunehmen, besteht nicht. 

 
§ 7 Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 
(1) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu 

prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 8 Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder 
bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. 

(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach 
unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, 
insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

(3) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn der Lieferant in 
Verzug ist. 

(4) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Sieht das Gesetz eine längere 
Verjährungsfrist vor, gilt diese. 

(5) Die Mängelhaftung für Bauleistungen richtet sich nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in 
der jeweils geltenden Fassung. 

 
§ 8 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 

Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts-und 
Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (1) ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige 
Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der 
durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

(3) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von € 10 Mio. pro 
Personenschaden/ Sachschaden – pauschal – zu unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche 
zu, so bleiben diese unberührt. 

 
§ 9 Schutzrechte 
(1) Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland verletzt werden. 
(2) Werden wir von einem Dritten dieser halb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes 

schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; soweit der Lieferant nicht nachweist, dass er die der 
Schutzrechtsverletzung zugrundeliegende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wir sind nicht berechtigt, mit 
dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen 
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Vergleich abzuschließen. 
(3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit 

der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 
(4) Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche beträgt drei Jahre, beginnend mit dem Gefahrenübergang. 
 
§ 10 Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – Geheimhaltung 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder 

Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. 

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis 
zuzüglich MwSt.) zu den anderen vermischten 

(3) Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

(4) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist weiter verpflichtet, die Werkzeuge 
ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die uns 
gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu versichern. 
Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; wir 
nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben 
Schadensersatzansprüche unberührt. 

(5) Soweit die uns gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller unserer noch 
nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen der Lieferanten zur Freigabe 
der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet. 

(6) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen 
und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offen 
gelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und 
soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene 
Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. 

(7) Der Lieferant / Auftragnehmer darf in Werbematerialien auf geschäftliche Verbindung mit uns erst nach der von uns 
erteilten schriftlichen Zustimmung hinweisen. 

 
§ 11 Gerichtsstand – anwendbares Recht 
(1) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist Siegen (Deutschland) Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den 

Lieferanten auch an seinem Sitz zu verklagen. 
(2) Es findet ausschließlich das deutsche Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, unter Ausschluss UN-

Kaufrechts (CISG). 


